
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Vernehmlassung zur Ergänzung des Gesetzes über die Einführung des 
Zivilgesetzbuches (EG ZGB) in Sachen Kataster der öffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Weber 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Ergänzung 
des EG ZGB in Sachen ÖREB-Kataster. 
 
Die vorgesehenen Ergänzungen im EG ZGB sind für uns schlüssig. Es 
handelt sich ja um den Nachvollzug von Bundesrecht mit Schaffung der 
kantonalen Rechtsgrundlage für die Einführung und des Betrieb des ÖREB-
Katasters. Auch die Anpassungen an die aktuellen Bezeichnungen der 
verschiedenen Behörden sind nachvollziehbar und richtig. 
 
Zur Vorlage selbst (nicht zum Gesetzestext) ist uns eine Feststellung sehr 
wichtig: Sie schreiben, dass die Einführung des Katasters mit dem 
bestehenden Personalbestand vorgenommen werden kann, und dass 
deshalb diesbezüglich keine Kosten für den Kanton entstehen. Sie weisen 
aber aus, dass in der VGD 813 und in der BUD 366 Personentage für diese 
Arbeiten geschätzt werden. Wir fragen uns ernsthaft, wie bei bereits 
reduziertem Personalbestand eine derart arbeitsintensive Leistung erbracht 
werden soll.  
Es steht ausser Frage, dass diese Arbeiten bis spätestens Ende 2019 
erfolgt sein müssen. Dass diese aber ohne zusätzlichen Personalaufwand 
zu leisten sind, ist schlicht nicht seriös.  
Wir bitten den Regierungsrat, sorgfältig mit seinem Personal umzugehen 
und Zusatzaufwände klar zu beziffern.      
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Adil Koller     
Präsident SP Baselland     

Sozialdemokratische Partei 

Baselland 
 

Rheinstrasse 17 

Postfach 86 · 4410 Liestal 
 

Telefon 061 921 91 71 

 

info@sp-bl.ch 

www.sp-bl.ch 

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion 
Kanton Basel-Landschaft 
Direktionsvorsteher Thomas Weber 
Bahnhofstrasse 5 
4410 Liestal 

Liestal, 29. August 2016  


